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An fra g e 

. Ael:' Ab,. ])1'.1' t • i t e r, lt i n d 1, Dr.G red 1 e r und Genossen 
I 

.. 'ea Jun4.skanaler, 

ltetftttell4 .4ie Feststellung der sogenannten "Illegalität" bzw. "Legalität" 

ehemaU,erbtteulaos1alisten und dj,e .A.':5ktmft3orle~J)mg l1ie:t"tUIer • 

............. 

Bekuntl1ch h&t das Verbotsgesetz ·1945 den Begriff "Illegalität" ge­

prIgt (§ 10) und gegen 41~ sogenannten "Illegalen" beeonders harte Attenah­

.. be.timmungen insbesondere auoh auf dienstreahtlichem Gebiet getroffene 

1)eJ' berü.Qhtlgte "Renner-Erlass" des staatsamtes für Inneres vom. ,. Juli 

1945, Zl. 16.2~4it bat,_ ilberdle .. die längst als falsch erkannte NUIIIo-
I ' 

.. tJlMrie s.Utgfste11t,wonaoh. alle J!.Qgistriv];'Wlgep.fliahtigeu. die e1fte 

at«lie4tJlllaler bis einschliesslich 6,600.000 erhalten l:>.attent a18 nnle-

1&1.- &nBusehon ud .1hM • Namen in der Regist~rungsliste,gemiB § l' 
. I 

.l\a. 2 der NS-tlag1stri..nngsverordnung 'V,6m ll~ Juni ,1945, StGBl. Nr. 1$, 

ret zu. unterstreif'!hen waren. -

-Qegen -«1i.8 oftp\al .. zu trrirecht el"folgte rote Unterstreiohung kellD­

,. ~ '§ 7"fG. 1945 Ei,spruch und Besohwerd.e erhoben werden. ttber die 

»eachwerde hatte die !eachwerd ekommiss ion im In.."1en!Dfni.sterium zu entschei­

etea. 
Die 3. Verbotsgese'tznovelle hat den :Begriff der Illegalität für 

I ' 

dl. verwaltllDgsmisaige B~a.ndlWlg der ehemaligen Nationalsozialisten 

filZ' 41. Zukullft beseitig1; und ihmrein-strafreohtliche Bedeutung zuerkannt. 
. j . 

IaZusammeBhaDg damit entfiel auch die rote Unterstreichung in den ReBi-

.tl'1e~.11.tene Die .e~strierung8behörden. haben über die bei 1l1kraf~ 
"I'.".D 4 •• n.;.uesetzea iult 18. 2. 1947 noeh anhängigen Reohtsmittel gegell' 

.ta • ...J'Ol •. Vnile1"8tze1chu.nK nicht meh~ ~E}schi",Etdpll,. Ob
Hi
1fohl

i 
cU,e Frage der 

\laa ~ 418 Ver«&ltlteDliel'f auch in d1eUDlfreohUl.ol1er Lu ol'!l 
fUegaliUt la stJ'afrechtlicherHinsicht/weiterhin ·lhre Bedeutung behielt 

VA4 o\woh1 die lleg1,strierungsbehtsrc1en zur Entscheidung über .41. eiage .. 

waohten .~ •• lttel verpflichtet gewesen wären (VerwGH .. Er~ v. 24. 

,,.nl 1950, St.g. N'1". 1381). In Wien haben die Registrierungsbehörden "0-
I 

IR 1A absolut UDzulässiger \feise die 4u,sstellung einer Bestätlg\UlC a... . 
I"~, aaa4.~ .eg1Btrle~s,rlichtig~ minderbelastet ist, davoa abhlD-
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gig gemacht, daß er sein anhängiges Rechtsmittel gegen die rote Unter­

streichung zurückzieht~ V~e1e Fersunan sind in Unkenntnis der Reohts-
, , 

lage ein Opfer dieses unz~lässigen amtlichen Druckes geworden. 
I 

Sowohl hinsichtlich der Frage der Anrechnung qer Diens~zeit vom 

5. 6. 1945 bis 17. 2e 1947 als auch hinsichtlich der Nachzahltt~ der 

Bezugsvorschüsse n~~h § 3 Bo-ÜGo spielt die Frage der Illegalität 

oder Legalität im Sinne des VG. 1945 bedauerlicherweise noch immer eine 

entscheidende Rolle. Jus ~JOlchen Anlässen erhebt sich immer wieder die 
': 

Fr~ge, ob nunmehr die Dienstbehörde oder die Registrierungsbehörde 
·1 

!I • 

über die strittige Frage ~er Illegalität eine Entscheidung zu't~ffen 

bat und ~ die Registrierhngsbehörde hierüber Auskunft erteilen darf. 

Die gefertigten Abgeordneten ste11e~ daher an den Herrn Bundes­

kanzler die 

A n f .... r a gel 

H) Sind nach Ansicht des rlBundeskanzleramtes die ReS'istrierungsbehörden 
einsch~iesslich der Beschwerdekommission nach w~e vor zuständig, über 
die bestrittene Frage deri Illegalität im Sinne eles Verb9tsgesetzes 
1945 als ~auEtfraBß zu ~ntscheiden? 

2.) Sind die Registrierungsbehörden berechtigt, hinsichtlich ~inderbe-' 
lasteter Personen, die in der Registrierungsliste gestrichen wurden, 
(Bundesverfassungsgesetz vom 13. 7. 1949 \l BGBI. Nr. 162), der, Die.lll8t­
beh61'de auf Jnfrage Auskurift zU geben, ob der Betreffende als "Illega ... 
leI''' im Sinne des § 10 defiJ Verbotsgesetzes 1945 anzusehen ist? 

,I 

3.) Teilt das Bundeskanzi~ramt die Ansichtjl daß eine ,solche meritori­
sche Auskunft, wenn überhaupt, nur be,i rechtskräftig entschiedenen 
Fällen e~teiltwerdendürfte" keinesfalls aber dann, wenn über das 
eingebrachte Rechtsmittel nicht entschieden wurde oder wenn iniolge 
eines unzulässigen amtl i6hen Druckes das Ret;htsmi ttel zurückgezogen 
wurde? 

" 
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